
1. Beiblatt 6,.De zümbor 1955 

.:Ln f _ l' a. g Ii!, 

der Abg. Dr~ K r a n z I m a y x, Dr" Hof e 11 (;) cl 0 rund Geno ssen . 

an den Bundesmini.ster fiir Just iz;; 

betreffend die Verurteilung Ül:.lS ohemal J.gun .-i{rirn.LnalrH·~es 'Dr" Sani tzer" 
f 

l'ressemeldungen der letzt.~Yl Zeit zufolge ist Tir!t dem letztli<ln Heimkehrer ... 

transport aus Rußland auch d8r e.h(~malige Kriminalrat Dr. Sanitzer naoh Wien 

zuruokgükommen. 

Dr. Sanitz~r wurde seinürzeit wegen v(;)rschiw,d~nGr während der NB-Zeit 

bei det Gestapo begangener Grausamkeiten undUnmensohlichkeiten von einem 

6sterre:i.ohisohen GHricht zu leb enslangem schwerem' Kerker verurte i1 t, j edooh 

kurz naoh dem Antritt der StJ:;'a:f'haft von de r russ ischen Beset zungsmacht 

außer LAndes gebracht und dort bis zu seiner kürzlich erfolgten Heimkehr 

nach Wien festgehalten~ 

Seit seiner Rüokkeh:r:' in seine Heimat befindet s:.i.ch I'r. Sanitzer auf 

freiem Fuß, obwohl die Anfragastell~r nioht feststellen kr:'nnten, daß der' 

Genannte von den hiefür allein zuständigen österreichischen Stellen begna-
I 

digt w(trden wäre. 

Zur Vermeidung von Mißv~rständnissen sei festgehalten, daß nach der 

Auffassung der AnfragestelJ.er ei.n.s langj ährige Raft in Rußland eine ausrei­

chende ~egründung fitr ainen Gn'~(Lmakt des Herrn Bundespräsident en darst eIlt.; 

Sie glauben jedoch, daß die Öffentlichkeit mit Rü~ksicht auf die Schwere 

der Verbreohen. die seinerzeit zur· Verur,teilung Dr. Sanitzers geführt haben, 

ein'Reoht darauf hat, zu erfahren, ob im Falle Dr. Sanitze~ eine Begnadi­

gung duroh die hiefür zuständigen österreichisohen Stellen erfolgt ist, 

ein Gnadenverfahr(manhängigist, .bzw •. wenn dies nicht der Fall ist, wieso 

es möglich war, daß der Genannte nach seiner Rückkehr nicht unverzüglich zum 

Antritt bzw. zur Fortsetzung seiner Strafhaft verhalten ·wurde .• 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den ·Berrn,Bvndesminister 

für Justiz die 

.A a.1 rag e10 

'1. Wurde der seinerzeit zu lebenslangem schwerem Kerker verurteilte 
I 

Dr.San:Ltzer seitens der hiefür zuständigen 9sterreiohisohen Stellen begnadigt? 

2. Ist ein Gnadenverfahrenanhängig? 

3. Sollte dies nicht der ii::1 11 'sein, warum wurde 1)1'. Sanitzer nach sein<:.=r 

Rüokkehr nach Wien nicht zum ..:i.ntrittb2lw,) zur :rortsetzung sei ~e1' Straf", yer·· 

halten? 
- .... -e ... -o-
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